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Dr. Alfred Körblein, Nürn-
berg, und Prof. Dr. Wolfgang 
Hoffmann, Greifswald, unter-
suchten im Rahmen einer 
ökologischen Studie den Zu-
sammenhang zwischen der 
Gamma-Hintergrundstrahlung 
und der Häufigkeit von 
Krebserkrankungen sowie 
dem Ausmaß der Säuglings-
sterblichkeit. Für das Bun-
desland Bayern, in dem es 
ausgeprägte Unterschiede bei 
der Höhe der terrestrischen  
Gammastrahlung gibt, haben 
die Autoren mit einem Re-
gressionsmodell die Krebs-
sterblichkeit (Mortalität) so-
wie die Säuglingssterblichkeit 
für die Jahre 1979 bis 1997 
beschrieben. Ihre Ergebnisse 
veröffentlichten sie jetzt in 
den Archives of Environmen-
tal & Occupational Health. In 
deutscher Sprache hatte Körb-

lein seine Ergebnisse bereits 
im Jahre 2003 im Strahlente-
lex und in den Umweltnach-
richten des Umweltinstituts 
München veröffentlicht 
(Strahlentelex 404-405 vom 
06.11. 2003, S. 1-4).

Die Auswertung der Rohdaten 
der Krebssterblichkeit in den 
bayerischen Landkreisen er-
gab einen hochsignifikanten 
Zusammenhang mit der Hin-
tergrundstrahlung (p<0,0001): 
Die Krebssterblichkeit steigt 
bei einer um 1 Millisievert pro 
Jahr (mSv/a) höheren Hinter-
grundstrahlung um jährlich 38 
Krebstodesfälle pro 100.000 
Personen-Jahre.

Die Berücksichtigung sowohl 
der Höhe der Arbeitslosigkeit 
als auch der Bevölkerungs-
dichte führte bei einer Erhö-
hung der Hintergrundstrah-

lung um 1 mSv/a zu noch 23,6 
zusätzlichen Krebstoten jähr-
lich pro 100.000 Personen-
Jahre (p=0,0014). Das ent-
spricht einer Erhöhung der 
Krebssterblichkeit um 10,2 
Prozent (95%-Vertrauensbe-
reich (CI) = 3,9-16,7) pro 
mSv/a.

Für die Säuglingssterblichkeit 
ermittelten die Autoren unter 
Berücksichtigung der Bevöl-
kerungsdichte eine Zunahme 
um 24 Prozent (95%CI=9-42) 
pro mSv/a. Die Höhe der Ar-
beitslosigkeit ergab dagegen 
keine wesentlich verbesserte 
Anpassung mehr, weshalb 
hierbei auf deren Einbezie-
hung in das Regressionsmo-
dell verzichtet wurde.

Der Quotient aus der Erhö-
hung der jährlichen Krebsrate 
und der Erhöhung der Hinter-
grundstrahlung ergibt ein Zu-
satzrisiko an Krebs zu sterben 
von 23,7∙10-5 pro 1 mSv bzw. 
24 Prozent pro Sievert (0,24/ 
Sv). Das ist fast 5-mal soviel 
wie das Krebsrisiko von 5 
Prozent pro Sv (0,05/Sv), wel-
ches die Internationale Strah-
lenschutzkommission (ICRP) 
1990 für den Niedrigdosisbe-
reich empfohlen hatte, und das 
von den offiziellen deutschen 

Stellen bis heute verwendet 
wird. Dabei ist daran zu erin-
nern, daß der ICRP-Wert von 
0,05/Sv nicht direkt aus der 
Auswertung der Daten der ja-
panischen Atombombenüber-
lebenden hervorgeht. Viel-
mehr hat die ICRP für das Ri-
siko bei niedrigen Dosisraten 
willkürlich eine Halbierung 
vorgenommen und dazu einen 
sogenannten Dosis- und Do-
sisraten-Reduktionsfaktor 
(DDREF) von 2 eingeführt. 
Neuere Auswertungen der ja-
panischen Atombombenüber-
lebenden ergeben aber für so-
lide Tumoren keinen Hinweis 
auf ein reduziertes Risiko bei 
niedrigen Dosen. Der von 
Körblein und Hoffmann er-
mittelte Risikofaktor ist also 
nur etwa doppelt so groß wie 
der Wert, von dem die ICRP 
ohne Anwendung ihrer frag-
würdigen Reduktionsfaktoren 
ausgeht. Unabhängige und 
kritische Wissenschaftler ha-
ben schon lange die Richtig-
keit der offiziellen Risikobe-
wertung bezweifelt.

Alfred Körblein, Wolfgang Hoff-
mann: Background Radiation and 
Cancer Mortality in Bavaria: An 
Ecological Analysis, Archives of 
Environmental & Occupational 
Health, Vol. 61, No. 2, 2006. 

Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (BMU) hat am 
23. März 2007 den Entwurf 
einer „Ersten Verordnung zur 
Änderung strahlenschutz-
rechtlicher Verordnungen“ an 
betroffene Verbände gesandt 
und diese bis zum 27. April 
2007 um Stellungnahme ge-
beten. Gleichzeitig lud es für 
den 25. Mai 2007 zur Länder-

und Verbändeanhörung nach 
Bonn ein. Zuvor sei der Ent-
wurf bereits in den Fachaus-
schüssen des Länderausschus-
ses für Atomkernenergie und 
im Länderausschuss Röntgen-
verordnung mit Vertretern der 
Bundesländer „intensiv disku-
tiert“ worden sowie mit den 
Bundesressorts „weitestge-
hend abgestimmt“, heißt es in 
der Einladung.

Die geplante Änderungsver-
ordnung umfaßt „dringend er-
forderliche Änderungen und 
Ergänzungen“ der Strahlen-
schutzverordnung und der 
Röntgenverordnung, „die sich 
aus den Erfahrungen beim 
Vollzug der Verordnungen er-
geben haben“, heißt es in dem 
beigefügten Hintergrundpa-
pier des BMU. So habe sich 
gezeigt, daß bei der Anwen-
dung radioaktiver Stoffe und 
ionisierender Strahlung am 
Menschen in der medizini-
schen Forschung „das beste-
hende Regelungssystem ver-
einfacht werden muss, um die 
entsprechenden Genehmi-
gungsverfahren für For-
schungsvorhaben zu beschleu-
nigen.“ So wird unter anderem 
„klargestellt, dass die Grenz-
werte ausschließlich für ge-
sunde Probanden gelten“. Für 

kranke Patienten dagegen, die 
sich in eine Studie einbe-
ziehen lassen, gelten û wie im 
gesamten Bereich der Heil-
kunde û keine Grenzwerte. 
Auch soll die Deckungsvor-
sorge für eventuelle Schäden 
nicht für den gesamten Zeit-
raum der Verjährungsfrist 
nach Paragraph 32 des Atom-
gesetzes von 30 Jahren nach-
gewiesen werden müssen. 
Eine Haftpflichtversicherung 
über 10 Jahre soll reichen, 
weil die Versicherer für 30 
Jahre selber keine Rückversi-
cherung bekämen, wird er-
klärt. Die geplante Regelung 
trage „dieser Tatsache Rech-
nung“ und greife „die entspre-
chenden Klauseln in den an-
gebotenen Versicherungen 
auf“.
Kernpunkt der geplanten Än-
derungen sind neue Freigabe-
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